
FFH-GEBIET “OLBE- UND BEBERTAL SÜDLICH HALDENSLEBEN“ (EU-CODE: 
DE 3734-301, LANDESCODE: FFH0048) 
 
Gemäß § 14 N2000-LVO LSA entsprechen die in den §§ 6 bis 12 sowie in § 3 der 
gebietsbezogenen Anlage enthaltenen Bestimmungen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 
Satz 1 HS 1 FFH-RL bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 
Absatz 2 NatSchG LSA. Ergänzend werden im Folgenden zur Wahrung oder 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen 
Schutzgebietes Bewirtschaftungs- sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt.  
 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I FFH-RL sind insbesondere: 

für die LRT der Wälder (LRT 9160, 9170, 91E0*): 

- die Erhaltung und Förderung einheimischer, gebiets- und lebensraumtypischer Arten im 
Rahmen der Bewirtschaftung, die Förderung der Eichenanteile in Eichen-LRT durch 
Mischungsregulierung, 

- die Förderung von Naturverjüngung unter Berücksichtigung des LRT-Artenspektrums, z. 
B. für eichengeprägte Lebensräume die Durchführung historischer Nutzungsformen 
(Mittel-, Hudewaldwirtschaft), 

- die Vermeidung von Düngung, Biozideinsatz, Kalkung, Entwässerung, Befahrung, 
Bodenbearbeitung sowie von Kahlhieben, Stoffeinträgen und überhöhten 
Schalenwildbeständen, 

- die Entwicklung von LRT-typischen Waldrand- und Waldinnenstrukturen, 
- das Belassen einer möglichst hohen Anzahl von Alt- und Biotopbäumen bzw. eines 

hohen Anteils Totholz, 
- ein Bewirtschaftungsverzicht in Altholzinseln, 
- ggf. die Wiederherstellung natürlich hoher Grundwasserbedingungen bzw. einer 

natürlichen Überflutungsdynamik für hydromorph geprägte LRT, 
 

für den LRT der Gewässer (LRT 3260): 

- die Vermeidung von Nährstoffeinleitungen bzw. -einträgen, von Schadstoffen und 
Pflanzenschutzmitteln, 

- die Vermeidung von technischem Gewässerausbau, 
- soweit notwendig und schutzzweckkonform die Durchführung von 

Gewässerrenaturierung, 
- die Anlage von Pufferstreifen zwischen Gewässerufer und landwirtschaftlicher 

Nutzfläche, 
- die Durchführung ggf. notwendiger Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 

gestaffelter bzw. schonender und an den jeweiligen Standort und an das Schutzgut 
angepasster Form, 

- die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit, 
- die Vermeidung starker Verschilfung oder Verlandung, 
- die Vermeidung von Besatzmaßnahmen mit nichtheimischen oder nicht 

gebietstypischen Fischarten, 
- die Beschränkung einer fischerei- und angelwirtschaftlichen Nutzung entsprechend 

der LRT-typischen Anforderungen, 
 

für die LRT der Kalkmagerrasen (LRT 6210, 6240*): 
 
- die Durchführung einer regelmäßigen extensiven Nutzung der Flächen, vorzugsweise 

durch Schaf- und Ziegenbeweidung (ggf. auch durch Mahd) oder durch eine 
standortangepasste Beweidung mit anderen geeigneten Weidetieren, 



- die Erhaltung von offenen Rohbodenflächen sowie ggf. die Entfernung aufgewachsener 
Gehölze, 

- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln, 
Nährstoffeinträgen aus angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation 
abgestorbener organischer Substanz, 
 

für den LRT der Frischwiesen (LRT 6510): 
 
- die Durchführung einer angepassten, habitatprägenden Nutzung mittels Mahd oder ggf. 

Beweidung zu einem gemäß der phänologischen Ausprägung angepassten 
Bewirtschaftungszeitpunkt, 

- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, von Nährstoffeinträgen aus 
angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation abgestorbener organischer Substanz, 

- die Entfernung ggf. vorhandener Gehölze, 
- die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Wasserhaushalts, 

 
für den LRT der Felsen (LRT 8210): 
 
- die Vermeidung von Sicherungs- und Ausbauarbeiten sowie Klettersport, 
- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln, sowie von 

Nährstoffeinträgen aus angrenzenden Flächen, 
- die Vermeidung der Akkumulation organischer Substanz, 
- die Entfernung ggf. vorhandener Gehölze und 
 
für den LRT der Höhlen (LRT 8310): 
 
- der Verzicht auf eine touristische Nutzung der Höhlen, 
- die Vermeidung von mechanischen oder sonstigen Veränderungen der Höhlenwände 

sowie die Vermeidung von Nähr- und Schadstoffeinträgen im Einzugsbereich der 
Höhlengewässer. 

 
Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Tierarten gemäß Anhang II FFH-RL sind insbesondere: 
 
für den Schlammpeitzger die Erhaltung oder die Wiederherstellung naturnaher 
Lebensräume (z. B. Auengewässer) mit großflächigen, emersen bzw. submersen 
Pflanzenbeständen und lockeren Schlamm- und Sandböden, die Vermeidung von 
Beeinträchtigungen durch Gewässerausbau, Eutrophierung bzw. Schadstoffeinträge oder zu 
starker Verlandung; die Gewässerunterhaltung sollte abschnittsweise und in 3- bis 5-jährigen 
Abständen erfolgen, 
 
für den Kammmolch die Erhaltung oder die Wiederherstellung von strukturreichen 
Landlebensräumen (z. B. Brachland, feuchte Waldgebiete, extensives Grünland, Hecken) 
und Laichgewässern (besonnte Stillgewässer mit ausgedehnten Flachwasserbereichen und 
reichhaltiger Ufer- und Wasservegetation) sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen 
durch Schadstoffeinträge in die Habitate, 
 
für den Fischotter die Erhaltung oder die Wiederherstellung zusammenhängender und 
vernetzter Oberflächengewässer mit einer natürlichen oder naturnahen Gewässerstruktur 
sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch angel- oder berufsfischereiliche 
Nutzung, Gewässerausbau, Habitatzerschneidung (z. B. Wanderbarrieren, insbesondere an 
Straßenquerungen) oder eine nicht artangepasste Gewässerunterhaltung. 


